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1.	 Gemeindeordnung	—	Totalrevision	—	Zustimmung

Antrag

1. Für die Gemeinde Horgen wird die nachfolgende Gemeindeordnung erlassen. Es 
werden zwei Anträge (Variantenabstimmung) zum Entscheid unterbreitet:

1.1 Hauptantrag: 
 Stimmen Sie der neuen Gemeindeordnung mit Bestimmung des Schulpräsidiums 

durch den Gemeinderat zu? (Das Präsidium der Schulpflege wird dabei nach der 
Volkswahl des Gemeinderats im Rahmen der Ressortverteilung durch den Gemein-
derat bestimmt.)

1.2 Variantenantrag: 
 Stimmen Sie der neuen Gemeindeordnung mit Wahl des Schulpräsidiums direkt 

durch die Stimmberechtigten zu? (Das Präsidium der Schulpflege wird im Rahmen 
der Volkswahl des Gemeinderats direkt durch die Stimmberechtigten gewählt.)

1.3 Stichfrage: 
 Falls sowohl der Hauptantrag als auch der Variantenantrag angenommen werden: 

Welche Variante soll in Kraft treten (Hauptantrag oder Variantenantrag)?

2. Die neue Gemeindeordnung tritt — nach der Genehmigung durch den Regierungsrat 
des Kantons Zürich — am 1. Januar 2022 in Kraft und ersetzt die bisherige Gemein-
deordnung vom 8. Februar 2009. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

4. Der Gemeinderat wird ermächtigt, untergeordnete Anpassungen vorzunehmen. 
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Kurzbericht	für	den	eiligen	Leser

Am 1. Januar 2018 ist das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich in Kraft getreten. 
Durch die Neuerungen entsprechen einzelne Bestimmungen der Horgner Gemeinde-
ordnung nicht mehr dem übergeordneten Recht. Die Gemeindeordnung ist deshalb zu 
revidieren. Die neuen Gemeindeordnungen müssen per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt 
werden.  Der Gemeinderat Horgen hat diese Aufgabe zum Legislaturziel in der Amts- 
periode 2018/2022 erklärt.

Der Gemeinderat hat sich zu einer Totalrevision der Gemeindeordnung entschlossen, 
um auch künftig ein zeitgemässes und flexibles Instrument zur Führung der Gemeinde  
Horgen zu haben. 

Im Wesentlichen werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

— Umgang mit kommunalen Grundstücken

— Verzicht auf Wohnsitz Horgen bei Friedensrichter

— Durchführung von Orientierungsversammlungen zur Vorstellung  
von Urnen- und/oder Gemeindeversammlungsgeschäften 

— Verankerung des Kinder- und Jugendparlaments

— Wahlverfahren Schulpräsidium 

— Erhöhung der Finanzkompetenzen 

— Offenlegung der Interessenbindungen

— Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte

— Einführung einer Leitung Bildung verbunden mit einer Reduktion  
der Anzahl Mitglieder der Schulpflege 

— Sozialbehörde übernimmt künftig Strategieaufgaben in ihrem Aufgabengebiet

— Einführung einer Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission; diese hat im Ver-
gleich zur heutigen Rechnungsprüfungskommission umfassendere Kompetenzen

— Verzicht auf die Erwähnung von Bestimmungen zur Pensionskasse

Zeitgemässes	und	modernes	Führungsinstrument	der	Behörden

Mit der neuen Gemeindeordnung erhält die Gemeinde Horgen ein zeitgemässes, dem 
übergeordneten Recht entsprechendes Führungsinstrument. Darauf aufbauend können 
die Behörden und Kommissionen zusammen mit der Verwaltung die politischen Ziele 
und Aufgaben ressourcenorientiert und effizient umsetzen. Die Behördenämter können 
weiterhin als Milizämter mit einem vertretbaren Zeitaufwand erfüllt werden. 
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Bericht

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Legislaturplanung 2018 bis 2022 die Totalrevision 
der Gemeindeordnung zum externen Legislaturziel erklärt. Unter dieser Prämisse soll 
die künftige politische Organisation der Gemeinde Horgen auf Basis eines Mitwirkungs-
verfahrens festgelegt werden. Die neue Gemeindeordnung (GO) kann in der Folge auf die 
Amtsperiode 2022 bis 2026 in Kraft gesetzt werden.

Zielsetzung ist eine zukunftsorientierte, bürgernahe und miliztaugliche Organisation. 
Diese soll die verantwortlichen Behörden und Kommissionen sowie die Verwaltung in die 
Lage versetzen, die öffentlichen Aufgaben wirkungsvoll erfüllen zu können. 

Mitwirkungsverfahren	am	13.	Juni	2019	lanciert

Mit der Orientierungsversammlung vom 13. Juni 2019 wurde das Mitwirkungsverfahren 
lanciert und damit der Anfang gemacht. An zwei Veranstaltungen (Runde Tische) vom 
20. und 23. November 2019 diskutierten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
folgenden vier Themen:

1. Funktion von Gemeindeversammlung, Gemeinderat und Prüfungsorgan (GRPK oder 
RPK), 

2. Schulpflege/Bildung, 

3. Fachbehörden/-kommissionen wie z. B. Sozialbehörde oder Baukommission, 

4. Mitwirkung, Kommunikation und Finanzkompetenzen.

Zu den einzelnen Themen wurden auf Plakaten konkrete Fragen gestellt. Weiter stand je-
weils ein Themenparkplatz zur Verfügung, auf welchem zusätzliche Inputs und Gedanken 
festgehalten werden konnten.

Kein	Wechsel	von	der	Gemeindeversammlung	zum	Parlament

Keine	Gemeindeorganisation	mit	Parlament	als	Legislative

Der Grundsatzentscheid (Einzelinitiative) über die Einführung eines Gemeindeparla-
ments wurde anlässlich der Urnenabstimmung vom 17. November 2019 bereits vorgängig 
gefällt. Der Souverän hat die Einführung eines Parlamentsbetriebs mit über 70 % der 
abgegebenen Stimmen deutlich abgelehnt.

Covid-19	—	Fortsetzung	Mitwirkungsverfahren	in	digitalem	Format

Die Projektfortsetzung wurde – bedingt durch die Covid-19-Situation – im Format kurz-
fristig geändert. Als Alternative wurde eine Onlineumfrage zu den Kernthemen der Ge-
meindeordnung lanciert. Zwischen dem 12. März und 12. Juni 2020 konnten interessierte 
Einwohnerinnen und Einwohner den Fragebogen online ausfüllen. Die Revisionsvorlage 
sowie die Unterlagen zur Vernehmlassung konnten zudem auf der Horgner Website unter 
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www.horgen.ch/revisioninfo heruntergeladen werden. Die Onlineumfrage haben insge-
samt 109 Personen ausgefüllt, wobei sich nicht alle zu allen Fragen geäussert haben. 
Ausserdem haben 14 Parteien und Interessensvertretungen in schriftlicher Form ihre 
Überlegungen und Anträge bei der Abteilung Präsidiales eingereicht.

Verarbeitung	der	Rückmeldungen	durch	den	Gemeinderat	—		
Aufgenommene	Anliegen

Der Gemeinderat hat die Rückmeldungen Ende Juni und Anfang Juli 2020 verarbeitet. 
Dabei hat er aufgrund der Rückmeldungen folgende Änderungen am Revisionsentwurf 
der Gemeindeordnung vorgenommen. Er hat damit einen gewichtigen Teil der breit ab-
gestützten Anliegen aufgenommen. 

Umgang mit kommunalen Grundstücken (Art. 7)

Es wird neu auf Anregung eine Bestimmung über den Verkauf von kommunalen Grund-
stücken aufgenommen. Die Gemeinde soll grundsätzlich keine Grundstücke verkaufen. 
Eine Abgabe im Baurecht mit der Höchstdauer von 99 Jahren soll Priorität haben. In 
begründeten Ausnahmefällen soll ein Verkauf möglich bleiben. 

Die	Stimmberechtigten	entscheiden	über	das	künftige	Wahlverfahren		
des	Schulpräsidiums

Wahl Schulpräsidium (Art. 13, Art. 27 Abs. 1, Art. 29 Ziff. 1, Art. 35 Abs. 2) 

Der Gemeinderat ist der Überzeugung, dass in der Einheitsgemeinde die Zuteilung des 
Schulpräsidiums im Rahmen der gemeinsamen Konstituierung und Ressortverteilung 
gemäss Eignung und Neigung vorgenommen werden soll. Dies ermöglicht eine optimale 
Verteilung der Aufgaben im Gremium, verbunden mit der gemeinsamen Verantwortung 
und nötigen Flexibilität über die Dauer der Legislatur. Allerdings gab es in der Vernehm-
lassung das gut vernehmbare Anliegen, das Schulpräsidium weiterhin vom Volk wäh-
len zu lassen. Der Gemeinderat sieht deshalb als Variante zu seinem Hauptantrag die 
Volkswahl auch des Schulpräsidiums vor. Damit könnten die Stimmberechtigten für das 
Schulpräsidium wie für das Gemeindepräsidium eine bestimmte Person wählen. Wer sich 
zur Wahl stellt, wird grundsätzlich als Mitglied des Gemeinderats gewählt und müsste ein 
anderes Ressort übernehmen, wenn er oder sie die nötigen Stimmen für das Schulprä-
sidium nicht erreichen würde (dasselbe Prinzip gilt auch für das Gemeindepräsidium). 
Obwohl in der Beurteilung des Gemeinderats nicht optimal, wäre auch diese Variante 
mit der vorgegebenen Einheitsgemeinde vereinbar. Der Gemeinderat wird entsprechend 
diese Frage mit einer Variantenabstimmung an der Urne wie folgt entscheiden lassen: 

— Stimmen Sie der neuen Gemeindeordnung mit Bestimmung des Schulpräsidiums 
durch den Gemeinderat zu? (Das Präsidium der Schulpflege wird dabei nach der 
Volkswahl des Gemeinderats im Rahmen der Ressortverteilung durch den Gemeinde-
rat bestimmt.);

oder
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— Stimmen Sie der neuen Gemeindeordnung mit Wahl des Schulpräsidiums direkt durch 
die Stimmberechtigten zu? (Das Präsidium der Schulpflege wird im Rahmen der Volks-
wahl des Gemeinderats direkt von den Stimmberechtigten gewählt, Art. 27, 29 und 35 
als Variante beschrieben.).

Zuständigkeit zum Erwerb und Tausch von Liegenschaften im Finanzvermögen  
(Art. 22 Ziff. 10, Art. 32 Abs. 2 Ziff. 5)

Der Gemeinderat passt die Zuständigkeiten zum Erwerb und Tausch von Liegenschaf-
ten im Finanzvermögen aufgrund der Vernehmlassungsresultate an. Ab einem Preis von  
Fr. 5 Mio. soll die Gemeindeversammlung darüber entscheiden. Liegenschaften unter die-
sem Betrag soll der Gemeinderat selbstständig erwerben oder tauschen können. 

Direktes Antragsrecht der eigenständigen Kommissionen (Art. 34)

Aufgrund verschiedener Voten in der Vernehmlassung wird das direkte Antragsrecht der 
eigenständigen Kommissionen, das auch bisher galt, nicht eingeschränkt. Diese Kommis-
sionen lassen ihre Anträge an die Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung und Urne) 
dem Gemeinderat zukommen, der sie an die Stimmberechtigten weiterleiten muss, dazu 
allerdings seine Abstimmungsempfehlung abgibt. 

Anzahl Mitglieder Sozialbehörde (Art. 43 Abs. 1)

Die Sozialbehörde soll weiterhin aus sieben Mitgliedern bestehen. Der Gemeinderat ent-
spricht damit dem schon im Mitwirkungsverfahren und wieder in den Vernehmlassungen 
geäusserten Anliegen: Es soll genügend Möglichkeiten zur politischen Mitwirkung und 
zum Engagement in der Gemeinde Horgen geben. Dies gilt gerade auch deshalb, weil die 
Einführung eines Parlaments an der Urne abgelehnt wurde. 

Aufgaben der Sozialbehörde (Art. 44 Abs. 2 und Art. 45)

Die Sozialbehörde ist das strategische Führungsorgan in ihrem Aufgabenbereich. Ein 
grosser Teil der früher von der Sozialbehörde zu entscheidenden Fragen fällt heute weg 
(wird von der KESB erledigt oder ist von übergeordneten Gesetzen geregelt und darum 
an die Verwaltung zu delegieren). Die Sozialbehörde will sich künftig vermehrt ihren 
strategischen Aufgaben widmen. Dies soll in der Gemeindeordnung verankert werden. 
Ausserdem wird neu in der Gemeindeordnung ausdrücklich aufgeführt, dass die Sozial-
behörde in ihrem Aufgabenbereich ausführende und organisatorische Reglemente oder 
Verordnungen selbst erlassen kann.

Anzahl Mitglieder Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (Art. 48 Abs. 1)

Die Rechnungsprüfungskommission selbst ist der Meinung, dass sie auch die neuen Ge-
schäftsprüfungsaufgaben mit sieben Mitgliedern bewältigen kann. Die Mitgliederzahl für 
die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission wird deshalb bei sieben belassen.
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Die	RPK	übernimmt	neue	Aufgaben,	erhält	umfassendere	Kompetenzen	
und	heisst	neu	RGPK

Aufgaben der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (Art. 49)

Der Gemeinderat entspricht dem Anliegen, der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskom-
mission umfassendere Kompetenzen einzuräumen, dies u.a. im Gegenzug zu den weit-
gehend unumstrittenen Erhöhungen von verschiedenen Finanzkompetenzen. Die Rech-
nungs- und Geschäftsprüfungskommission soll neu alle Geschäfte an die Stimmberech-
tigten und die Urne prüfen, nicht nur diejenigen von finanzieller Tragweite. Damit wird 
sie neben den Kreditanträgen v.a. auch neue Erlasse zu prüfen haben. Sie prüft Anträge 
umfassend auf Recht- und Zweckmässigkeit. 

Bewährtes	soll	weiterhin	Bestand	haben

Der Gemeinderat hat sich auch mit den weiteren Anliegen eingehend befasst. Er hat 
aber beschlossen, dass der Revisionsentwurf in Bezug auf die folgenden Themen nicht 
geändert wird:

Erweiterung des Nachhaltigkeitsartikels (Art. 5)

Horgen hat im Gegensatz zu den meisten Zürcher Gemeinden einen Nachhaltigkeits-
artikel in der Gemeindeordnung. Dieser betont den Zusammenhang zwischen ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Aspekten. Diese Bestimmung ist ausgewogen und 
soll nicht durch ein Ausformulieren einzelner, wenn auch wichtiger Umweltthemen (CO2-
Verminderung und der Energiestrategie) einseitig verändert werden. 

Integration und Gleichberechtigung (Art. 6)

Auch ein solcher Artikel findet sich in vielen Zürcher Gemeindeordnungen nicht; es be-
stehen dazu übergeordnete Regelungen. Horgen will aber betonen, dass Integration und 
Gleichberechtigung wichtige Werte sind. Der Artikel soll Bestandteil der GO bleiben. 

Wählbarkeit des Friedensrichters oder der Friedensrichterin (Art. 8)

Wenige Vernehmlassungsvoten wünschen, dass dieses Amt nur durch Personen mit 
Wohnsitz in der Gemeinde ausgeübt werden kann. Für den Gemeinderat ist dies nicht 
notwendig. Gründe der Unabhängigkeit und die Möglichkeit für allfällige gemeindeüber-
greifende Aufgabenerfüllung und Stellvertreterregelungen sprechen für einen Verzicht 
auf die Wohnsitzpflicht in der Gemeinde.

Mitwirkungsverfahren (Art. 9)

Der Entscheid über ein Mitwirkungsverfahren soll weiterhin ausschliesslich beim Gemein-
derat liegen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie die Bevölkerung und die Stimmbe-
rechtigten in die Entscheidfindung in der Gemeinde einbezogen werden können. Diese 
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Möglichkeiten werden in Horgen genutzt und gelebt. Neu wird auch die Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission die Stimmberechtigten umfassend bei der Entscheidfin-
dung unterstützen.

Obligatorische Urnenabstimmung (Art. 15)

In der Vernehmlassung wurden die Erhöhungen der Finanzkompetenzen der verschie-
denen Organe generell und von verschiedenen Gruppierungen ausdrücklich begrüsst. 
Lediglich eine Gruppierung wünschte u.a. Urnenabstimmungen schon ab Ausgaben von 
Fr. 1 Mio.; ihr Anliegen wird entsprechend nicht berücksichtigt. 

Fakultatives Referendum (Art. 16 Abs. 2)

Nach einer Eingabe sollen die Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis der Angestell-
ten der Gemeinde ebenfalls referendumsfähig sein. Nach Meinung des Gemeinderats 
genügt es, dass diese Bestimmungen (wie bspw. PVO oder Lohnsumme) an der Gemein-
deversammlung diskutiert und beschlossen werden können. Die Eingabe wird nicht be-
rücksichtigt.

Rechtssetzungsbefugnisse (Art. 19 Ziff. 4)

Ein Votum verlangt, dass nicht nur die Grundzüge und wesentlichen Bemessungskrite-
rien der Gebühren, sondern auch die einzelnen Gebühren durch die Gemeindeversamm-
lung festgesetzt werden. Der Gemeinderat weist darauf hin, dass die gemäss überge-
ordneter Gesetzgebung notwendige Mitsprache der Stimmberechtigten durch den Erlass 
der Gebührenverordnung gewährleistet ist (Beschluss der Gemeindeversammlung vom 
7. Juni 2018). Die Stimmberechtigten setzen den Gegenstand der Abgabe, den Kreis der 
Abgabepflichtigen und die Berechnungsweise für die Gebühren fest. Die Umsetzung die-
ser Vorgaben ist dem Gemeinderat bzw. der Schulpflege zu überlassen. 

Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte (Art. 28)

Diese Aufgabenübertragung ist neu vom Gemeindegesetz vorgesehen und gilt grund-
sätzlich, auch wenn die Gemeindeordnung keine Bestimmung dazu aufnimmt. Dem Ge-
meinderat ist bewusst, dass die einzelnen Delegationen stufengerecht erfolgen müssen, 
was er in seinen ausführenden Erlassen tun wird. Wichtige politische und finanzielle Ent-
scheide wird der Gemeinderat immer selbst fällen. Für die Miliztauglichkeit der Ämter 
in der Gemeinde ist die Möglichkeit der Aufgabendelegation zudem unabdinglich. Der 
Entwurf wird diesbezüglich nicht geändert. 

Aufgaben des Gemeinderats (Art. 31)

Einzelne Eingaben beantragen, dass die Gemeindeversammlung weiterhin das Publikati-
onsorgan bestimmt. Die gesamte Publikationslandschaft ist einem starken Wandel unter-
worfen. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass er selbst und auch flexibel entscheiden 
können muss, welche Publikationsorgane er wählt. Die Stimmberechtigten werden über 
allfällige neue Publikationsorgane informiert. Was publiziert werden muss, bestimmt 
nicht der Gemeinderat, sondern das übergeordnete Recht. 
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Die Entscheide über die Einbürgerungen sollen weiterhin beim Gemeinderat liegen. Neu 
darf nur noch ein Organ pro Gemeinde für diesen Entscheid zuständig sein. Bei der Ertei-
lung des Bürgerrechts handelt es sich um einen Rechtsanwendungsakt, wie das Bundes-
gericht in langjähriger Rechtsprechung festgehalten hat. Wer die Einbürgerungsvoraus-
setzungen des Bundes und des Kantons erfüllt, hat Anspruch auf Erteilung des Bürger-
rechts. Die Gemeindeversammlung hätte hier nahezu keinen Entscheidungsspielraum. 

Anzahl Mitglieder Schulpflege (Art. 35)

Die Eingaben zur Anzahl Mitglieder der Schulpflege beantragen zur Hälfte ein Beibehal-
ten der neun Mitglieder, zur Hälfte die Herabsetzung auf sieben Mitglieder. Der Gemein-
derat bleibt bei seinem Antrag. Es ist vorgesehen, dass eine Leitung Bildung eingeführt 
wird. Die Schulpflege kann sich demnach von Aufgaben entlasten. Sieben Mitglieder sol-
len eine schlankere und auf die strategischen Aufgaben konzentrierte Behörde ermög-
lichen.

Finanzkompetenzen der Sozialbehörde (Art. 44)

Ein Votum verlangt auch für die Sozialbehörde höhere Finanzkompetenzen. Der Sozial-
behörde selbst genügen ihre Finanzkompetenzen. Die meisten ihrer Ausgaben sind ge-
bunden. Ihre übrigen Aufgaben kann die Sozialbehörde mit den bestehenden Finanzkom-
petenzen gut erfüllen. Entsprechend wird diese Eingabe nicht berücksichtigt. 

Schaffung einer neuen eigenständigen Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie

Das Anliegen einer Gruppierung ist nach Meinung des Gemeinderats mit den bereits be-
stehenden und bewährten unterstellten Kommissionen, der Umwelt- und Naturschutz-
kommission und dem zur Klima- und Energiekommission aufgewerteten Energieaus-
schuss, schon weitgehend abgedeckt. In diesen Kommissionen engagieren sich Fachleute 
und Freiwillige. Die auch nach Meinung des Gemeinderats wichtigen Themen sind so 
fachlich gut abgestützt. Eine Umorganisation drängt sich nicht auf. 

Unterstellte Kommissionen

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende wünschen mehr unterstellte Kommissi-
onen. U.a. wird die Einführung einer Kulturkommission bzw. einer Sport-, Freizeit- und 
Kulturkommission angeregt. Andere Voten warnen davor, dass durch mehr Kommissi-
onen gewisse Aufgaben doppelt bearbeitet werden könnten bzw. insgesamt mehr Auf-
wand entsteht. Die kulturellen Belange werden heute vom Ressort Präsidiales behandelt. 
Die Kontakte zu den Vereinen, den Kulturschaffenden und weiteren in diesem Bereich 
Engagierten werden von diesem Ressort gepflegt. Der Gemeinderat sieht keinen Nutzen 
in der Schaffung einer zusätzlichen Kommission.
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Eigene Finanzkompetenzen für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 

Zwei Voten regen an, dass die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission über eigene 
Ausgabenkompetenzen im Rahmen des Budgets verfügen soll. Dies soll ihr ermöglichen, 
sich administrativ, aber auch fachlich unterstützen zu lassen. Der Gemeinderat ist der 
Meinung, dass dazu keine eigene Kompetenz in der Gemeindeordnung geschaffen wer-
den muss. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission ist Teil der Legislative. Als 
solche kann sie einen gewissen Betrag im Budget aufnehmen lassen. Zu vermeiden ist 
aber, dass es zu einer Häufung von Gutachten und Gegengutachten kommt. Die Rech-
nungs- und Geschäftsprüfungskommission ist primär eine Milizkommission, die aus Mit-
gliedern mit genügend Fachkenntnissen und Kapazitäten zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
bestehen soll. Die Stimmberechtigten wählen diese Mitglieder an der Urne.

Positive	Vorprüfung	durch	das	Gemeindeamt	des	Kantons	Zürich

Die überarbeitete Fassung der neuen Gemeindeordnung wurde dem Gemeindeamt des 
Kantons Zürich zur Vorprüfung eingereicht. Das Gemeindeamt prüft die Gemeinde-
ordnung auf ihre Rechtmässigkeit, dies im Vorfeld der auf den 7. März 2021 geplanten  
Urnenabstimmung der Gemeinde Horgen. Mit Datum 8. September 2020 liegt der Vor-
prüfungsbericht des Gemeindeamts vor, der erfreulicherweise nur ganz wenige Anpas-
sungsvorschläge enthält. Diese sind in die letzte nun vorliegende Fassung eingeflossen. 

Die Gemeindeordnung soll am 7. März 2021 den Stimmberechtigten zur Genehmigung 
unterbreitet werden und per 1. Januar 2022 bzw. in Teilbereichen per 1. Juli 2022 in Kraft 
treten. Abschliessend muss die an der Urne beschlossene Fassung vom Regierungsrat 
des Kantons Zürich genehmigt werden.

Bei	Ablehnung	der	Vorlage	

Die bisherige Gemeindeordnung entspricht nicht mehr in allen Teilen dem neuen, per  
1. Januar 2020 eingeführten Gemeindegesetz. Bei einer Ablehnung der Vorlage müssten 
einzelne Bestimmungen in Teilrevisionen dem Souverän erneut unterbreitet werden.

Antrag/Zusammenfassung

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dieser neuen Gemeindeordnung eine transparente, 
zeitgemässe Grundlage zu erhalten, die dem neuen kantonalen Gemeindegesetz ent-
spricht und die Milizarbeit unterstützt. Mit der neuen Gemeindeordnung können die po-
litischen Ziele der Gemeinde erreicht werden und die Gemeinde Horgen kann sich wei-
terentwickeln.



12

Der Gemeinderat ersucht die Stimmberechtigten, der vorliegenden Gemeindeordnung 
zuzustimmen. 

Horgen, 19. Oktober 2020 Gemeinderat Horgen

  Theo Leuthold, Gemeindepräsident
  Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Antrag	der	Rechnungsprüfungskommission

Wir empfehlen Ihnen, diesem Antrag zuzustimmen.

Horgen, 3. November 2020 Rechnungsprüfungskommission Horgen

  Roman S. Gemperle, Präsident 
  Uwe Kappeler, Aktuar
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Gemeindeordnung	der	Politischen	Gemeinde	Horgen

vom 7. März 2021 (Datum der Urnenabstimmung)

5.	Entwurf	vom	25.	September	2020	(nach	Vorprüfung	Gemeindeamt	des	Kantons	
Zürich	GAZ)

Erarbeitungsschritte:
— Bericht zur Informationsveranstaltung vom 13. Juni 2019
— Bericht zu den Runden Tischen vom 20. und 23. November 2020
— Protokoll Gemeinderatsklausur vom 10. Januar 2020
— Fotoprotokoll Fortsetzung/Abschluss “Kommissionen und Ausschüsse”  
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